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Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 30. November 2016 folgendes Gesetz beschlossen: 

Gesetz 
zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts 





zur 

Artikel 1 
Änderung des 

landesgleichstellungsgesetzes 

Das Landesgleichstellungsgesetz vom 9. November 1999 (GV. NRW. S. 590), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 1 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 1 Gesetzesziele und allgemeine Grundsätze". 

b) Die Angabe zu § 5 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 5 Erstellung, Überprüfung und Fortschreibung von Gleichstellungsplänen" . 

c) Die Angabe zu § 5a wird wie folgt gefasst: 

,,§ 5a Bericht über die Umsetzung des Gleichstellungsplans" . 

d) Nach der Angabe zu § 6 wird folgende Angabe eingefügt: 

,,§ 6a Experimentierklausel". 

e) Die Angabe zu § 13 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 13 Arbeitsmodelle und Teilzeit". 

f) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 15 Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten". 

g) Nach der Angabe zu § 15 wird folgende Angabe eingefügt: 

,,§ 15a Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen" . 

Angabe zu § 16 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 16 Dienstliche Stellung Gleichstellungsbeauftragten ihrer 

zu § 19 
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j) Die Angabe zu § wird wie folgt gefasst: 

,,§ 24 Übergangsregelungen" . 

k) Die Angaben zu § 25 und § 26 werden gestrichen. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 1 
Gesetzesziele und allgemeine Grundsätze" 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Die Erfüllung des Verfassungsauftrages aus Artikel 3 Absatz 2 des Grundgeset
zes sowie die Umsetzung dieses Gesetzes sind Aufgaben der Dienststellen und dort 
besondere, für die Leistungsbeurteilung relevante Aufgaben der Dienstkräfte mit Lei
tungsfunktionen." 

3. § 2 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 2 
Geltu ngsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt, soweit es nichts anderes bestimmt, für 

1. die Verwaltungen des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände und der 
sonstigen der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, An
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

2. die Landesbetriebe sowie die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtun-
gen der Gemeinden und Gemeindeverbände, 

3. die Gerichte, 
4. die öffentlichen Schulen, 
5. die Universitäten und Fachhochschulen in der Trägerschaft des Landes, die Univer

sitätsklinika, die staatlichen Kunsthochschulen sowie die Fachhochschulen für den 
öffentlichen Dienst, 

6. den Landesrechnungshof, 
7. die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informati-

onsfreiheit, 
8. die Verwaltung des Landtages, 
9. die Sparkassen, 
10. die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse und 
11. die NRW.BANK. 

Dieses Gesetz gilt nicht für den Verband öffentlicher Versicherer. Auf den Westdeutschen 
Rundfunk Köln finden die §§ 1 bis 4, § 5 Absatz 1, § 6 Absatz 1, § 7 Absatz 1 und 2, § 13 
Absatz 1 bis 7, § 14, § 15 Absatz 1 und 2, § 17 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Anwendung. 

übrigen Vorschriften Gesetzes gelten Westdeutschen Rundfunk 
Sinne 
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ternehmenssatzung verankert wird. Gehört dem Land, einer Gemeinde oder einem Ge
meindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit 
der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Ver
treterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele dieses Gesetzes 
beachtet werden. Satz 2 gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. 
Satz 1 und 2 gelten nicht für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätig
keit ausgerichtet sind, sowie für Beteiligungen der NRW.BANK im Rahmen ihres Förder
auftrages. 

(3) In dem Vertrag nach § 81 Absatz 3 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) soll mit der staatlich anerkannten Fachhochschule die entsprechende 
Anwendung in den Bereichen vereinbart werden, in denen die Fachhochschule Zu
schüsse nach § 81 Absatz 1 des Hochschulgesetzes erhält." 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

"Dienststellen für Lehrkräfte und das sonstige im Landesdienst beschäftigte pädago
gische Personal an Schulen sind die Bezirksregierungen und Schulämter." 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter "Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter" durch 
die Wörter "Personen in einem Arbeitsverhältnis" ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

"(3) Stellen im Sinne des § 6 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 3 und des § 8 Absatz 1 Satz 
1 und Absatz 6 und 7 sind Planstellen und andere Stellen im Sinne von § 17 der 
Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 
(GV. NRW. S. 158)." 

5. § 4 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 4 
Sprache 

Gesetze und andere Rechtsvorschriften tragen sprachlich der Gleichstellung von Frauen 
und Männern Rechnung. In der internen wie externen dienstlichen Kommunikation ist die 
sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern zu beachten. In Vordrucken sind 
geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen zu verwenden. Sofern diese nicht gefun
den werden können, sind die weibliche und die männliche Sprachform zu verwenden." 

6. § 5 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 5 
Erstellung, Überprüfung und 

Fortschreibung von Gleichstellungsplänen 

(1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten erstellt im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit Personalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum von drei bis fünf Jahren 
nen Gleichstellungsplan schreibt diesen nach Ablauf In anderen 

Gleichstellungsplan aufgestellt werden. In der Hochschule besteht 
stellungsplan aus Rahmenplan die gesamte Hochschule und aus den r..::It::::W·"."L 

stellungsplänen der Fachbereiche, der Verwaltung, zentralen wissenschaftlichen 
c-r\\lIIOlt mindestens 20 vor-
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handen sind. Gleichstellungspläne der Fachbereiche können weiter differenziert wer
den. Mehrere Dienststellen können in einem Gleichstellungsplan zusammengefasst wer
den. Die Zusammenfassung darf eine erhebliche Unterrepräsentanz von Frauen in einer 
Dienststelle nicht durch eine erhebliche Überrepräsentanz von Frauen in anderen Dienst
stellen ausgleichen. 

(2) In der Landesverwaltung sind Gleichstellungspläne der Dienststelle vorzulegen, die 
die unmittelbare allgemeine Dienstaufsicht über die Dienststellen ausübt, für die der 
Gleichstellungsplan aufgestellt ist. Über die Gleichstellungspläne der Hochschulen be
schließt der Senat. Widerspricht die Gleichstellungsbeauftragte einer nachgeordneten 
Dienststelle dem Gleichstellungsplan, ist der Gleichstellungsplan der Dienststelle nach 
Satz 1 zur Zustimmung vorzulegen. Widerspricht die Gleichstellungsbeauftragte einer 
Hochschule dem Gleichstellungsplan, ist der Gleichstellungsplan dem Senat zur erneuten 
Beschlussfassung vorzulegen. Der Senat beschließt nach Maßgabe eines in der Grund
ordnung geregelten qualifizierten Quorums von mindestens zwei Dritteln seiner Stimmen. 

(3) Der Gleichstellungsplan beim Landtag wird im Benehmen mit dem Landtagspräsidium 
aufgestellt. 

(4) In den Gemeinden und Gemeindeverbänden sind die Gleichstellungspläne durch die 
Vertretung der kommunalen Körperschaft zu beschließen. 

(5) Gleichstellungspläne der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristi
schen Personen des öffentlichen Rechts werden im Benehmen mit deren verfassungs
mäßig zuständigen obersten Organen aufgestellt. 

(6) Abweichend von Absatz 1 kann in begründeten Einzelfällen die Laufzeit der bestehen
den Gleichstellungspläne verlängert werden. Der neue Gleichstellungsplan ist spätestens 
sechs Monate nach Wegfall des Verlängerungsgrundes aufzustellen. Begründete Einzel
fälle nach Satz 1 können die Zusammenlegung oder Eingliederung von Dienststellen dar
stellen. 

(7) Nach spätestens zwei Jahren ist die Zielerreichung des Gleichstellungsplans zu über
prüfen. Wird erkennbar, dass dessen Ziele nicht erreicht werden, sind Maßnahmen im 
Gleichstellungsplan entsprechend anzupassen beziehungsweise zu ergänzen. Absätze 2 
bis 5 gelten entsprechend. 

(8) Solange kein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt, sind Einstellungen, Beförderungen 
und die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten bis zum Inkrafttreten des Gleichstellungs
plans auszusetzen. Gleiches gilt, sofern von der Möglichkeit eines alternativen Instrumen
tes nach § 6a Gebrauch gemacht wird. Ausgenommen sind Einstellungen, die aus zwin
genden dienstlichen Gründen geboten sind. 

(9) Wenn die Zielvorgaben des Gleichstellungsplans im Hinblick auf Einstellungen, Beför
derungen von und die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten an Frauen innerhalb des 
vorgesehenen Zeitraumes nicht erfüllt worden sind, ist bis zur Erfüllung der Zielvorgaben 
bei jeder Einstellung, Beförderung und Höhergruppierung eines Mannes in einem Be
reich, in dem Frauen unterrepräsentiert sind, eine besondere Begründung durch die 
Dienststelle notwendig. 
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7. § 5 a wird wie folgt gefasst: 

,,§ 5a 
Bericht über die Umsetzung des Gleichstellungsplans 

(1) Innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Gleichstellungsplans hat die Dienst
stelle, die den Gleichstellungsplan aufstellt, einen Bericht über die Personalentwicklung 
und die durchgeführten Maßnahmen zu erarbeiten und der nach § 5 Absatz 2 bis 5 zu
ständigen Stelle gemeinsam mit der Fortschreibung des Gleichstellungsplans vorzulegen. 
Sind während der Geltungsdauer des Gleichstellungsplans ergänzende Maßnahmen im 
Sinne des § 5 Absatz 7 ergriffen worden, sind die Gründe im Bericht darzulegen. 

(2) Die Gleichstellungspläne, die Berichte über die Personalentwicklung und die nach 
Maßgabe des Gleichstellungsplans durchgeführten Maßnahmen sind in den Dienststel
len, deren Personal sie betreffen sowie in den Hochschulen und Schulen bekannt zu ma
chen. Sie können darüber hinaus zusätzlich öffentlich bekannt gemacht werden. Daten
schutzrechtliche Vorschriften bleiben unberührt." 

8. § 6 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 6 
Inhalt des Gleichstellungsplans 

(1) Gegenstand des Gleichstellungsplans sind Maßnahmen zur Förderung der Gleichstel
lung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum Abbau der Unterrepräsentanz von 
Frauen. 

(2) Grundlagen des Gleichstellungsplans sind eine Bestandsaufnahme und Analyse der 
Beschäftigtenstruktur sowie eine Prognose der zu besetzenden Stellen und der mögli
chen Beförderungen und Höhergruppierungen für den Zeitraum der Geltungsdauer. 

(3) Der Gleichstellungsplan enthält für den Zeitraum der Geltungsdauer konkrete Zielvor
gaben bezogen auf den Anteil von Frauen bei Einstellungen, Beförderungen und Höher
gruppierungen, um diesen in den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, bis auf 
50 Prozent zu erhöhen. Es ist festzulegen, mit welchen personellen, organisatorischen, 
sozialen und fortbildenden Maßnahmen die Zielvorgaben nach Satz 1 erreicht werden 
sollen. Ist absehbar, dass auf Grund personalwirtschaftlicher Regelungen Stellen gesperrt 
werden oder entfallen, soll der Gleichstellungsplan Maßnahmen aufzeigen, die geeignet 
sind, ein Absinken des Frauenanteils zu verhindern. Der Gleichstellungsplan enthält auch 
Maßnahmen zur Aufwertung von Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Ar
beitsplätzen und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Arbeitszeitgestal
tung." 

9. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 

,,§ 6a 
Experimentierklausel 
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(2) Das Einvernehmen der Gleichstellungsbeauftragten und die Information des für die 
Gleichstellung von Frau und Mann zuständigen Ministeriums sind aktenkundig zu ma
chen. 

(3) Das für die Gleichstellung von Frau und Mann zuständige Ministerium evaluiert die 
Auswirkungen dieser Vorschrift auf wissenschaftlicher Grundlage unter Einbeziehung der 
Erfahrungen der Anwendungspraxis. Die Evaluation setzt fünf Kalenderjahre nach Inkraft
treten des Gesetzes ein." 

10. § 7 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 7 
Vergabe von Ausbildungsplätzen, Einstellungen, 

Beförderungen und Übertragung 
höherwertiger Tätigkeiten 

(1) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind Frauen bei Begründung 
eines Beamten- oder Richterverhältnisses nach Maßgabe der § 14 Absatz 2 und § 120 
Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes bevorzugt zu berücksichtigen. Für Beförderungen 
gilt § 19 Absatz 6 des Landesbeamtengesetzes. 

(2) Bei Begründung eines Arbeitsverhältnisses in einer Entgeltgruppe, die im Bereich der 
Beamtinnen und Beamten dem vergleichbaren jeweiligen Einstiegsamt innerhalb einer 
Laufbahngruppe entspricht, sowie bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen sind Frauen 
bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt einzustellen, solange 
im Bereich der hierfür zuständigen Dienststelle in der jeweiligen Vergleichsgruppe weni
ger Frauen als Männer sind und sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen. Bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses mit einer höheren 
Entgeltgruppe als der in Satz 1 genannten gilt Absatz 3 Satz 1 bis 3 entsprechend. Kon
kurrieren bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses nach Satz 2 im Beamtenverhält
nis beschäftigte Personen und Personen in einem Arbeitsverhältnis, ist Absatz 4 entspre
chend anzuwenden. 

(3) Für die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten oder höherwertiger Vorgesetzten- oder 
Leitungsfunktionen an Beschäftigte in einem Arbeitsverhältnis gilt, soweit eine Auswahl
entscheidung zu treffen ist, dass Frauen bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähi
gung und fachlicher Leistung zu bevorzugen sind, sofern nicht in der Person eines Mitbe
werbers liegende Gründe überwiegen. Satz 1 findet Anwendung, solange der Frauenan
teil im Bereich der für die Übertragung der höherwertigen Tätigkeit zuständigen Behörde 
innerhalb der Vergleichsgruppe unter 50 Prozent liegt und den Frauenanteil der Entgelt
gruppe unterschreitet, die im Bereich der Beamtinnen und Beamten dem vergleichbaren 
jeweiligen Einstiegsamt innerhalb einer Laufbahngruppe entspricht. Liegt der Frauenan
teil in einer Entgeltgruppe unterhalb der zu besetzenden Entgeltgruppe höher als der 
Frauenanteil der im Bereich der Beamtinnen und Beamten dem vergleichbaren jeweiligen 
Einstiegsamt innerhalb einer Laufbahngruppe entsprechenden Entgeltgruppe, ist dieser 
maßgeblich für die Anwendung der Bevorzugung nach Satz 1 und 2. Erfolgt die Übertra
gung der höherwertigen Tätigkeit oder der höherwertigen Vorgesetzten- oder Leitungs
funktionen auf der Grundlage aktueller dienstlicher Beurteilungen, ist § 19 Absatz 6 

3 des Landesbeamtengesetzes entsprechend anzuwenden. 

~O'':lin''l'l'ol"'n/oV'h-::~I'I'nlC' h,oc:::r'h':li1H"11"I1ro l-I.oV'C'l"\n.::.n und in 
verhältnis um die Übertragung höherwertigen Tätigkeit oder eines höherwertigen 
Dienstpostens oder einer höherwertigen Vorgesetzten- oder Leitungsfunktion 
ren, §19 6 
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(5) Vergleichsgruppe für die Anwendung der Absätze 2 bis 4 ist 

1. bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses in einer Entgeltgruppe, die im Bereich 
der Beamtinnen und Beamten dem vergleichbaren jeweiligen Einstiegsamt innerhalb 
einer Laufbahngruppe entspricht, die Gruppe der Personen im Arbeitsverhältnis in 
den der Laufbahn vergleichbaren Tätigkeiten, 

2. bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses in einer höheren Entgeltgruppe als 
der, die im Bereich der Beamtinnen und Beamten dem vergleichbaren jeweiligen Ein
stiegsamt innerhalb einer Laufbahngruppe entspricht, innerhalb der Gruppe der Per
sonen im Arbeitsverhältnis in den einer Laufbahn vergleichbaren Tätigkeiten die Per
sonen mit derselben Entgeltgruppe, die im Arbeitsvertrag vereinbart werden soll, 

3. bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen die Gruppe der Personen im Ausbildungs
verhältnis, die in einem Ausbildungsgang erfasst sind, 

4. bei der Übertragung höherwertiger Tätigkeiten oder höherwertiger Vorgesetzten- o
der Leitungsfunktionen innerhalb der Gruppe der Personen im Arbeitsverhältnis in 
den einer Laufbahn vergleichbaren Tätigkeiten die Personen in der Entgeltgruppe, 
die für die höherwertige Tätigkeit maßgebend ist oder die Gruppe der Personen in 
der höherwertigen Vorgesetzen- oder Leitungsfunktion. 

Sofern es in den Fällen der Ziffern 1 bis 4 zu Konkurrenzlagen zwischen Beamtinnen und 
Beamten und Personen in einem Arbeitsverhältnis kommt, setzt sich die Vergleichs
gruppe aus den entsprechenden Beamtinnen und Beamten und den vergleichbaren Per
sonen in einem Arbeitsverhältnis zusammen. Die Zuordnung von Entgeltgruppen zu Be
soldungsgruppen ergibt sich aus den Anlagen 1 und 2 zu diesem Gesetz und weiteren 
tarifvertraglich vereinbarten Eingruppierungsregelungen. Die Zuordnung in den Anlagen 
1 und 2 gilt ausschließlich für die Vergleichsgruppenbestimmung bei Anwendung dieses 
Gesetzes. 

(6) Für nicht im Beamtenverhältnis beschäftigte Hochschullehrerinnen und Hochschulleh
rer, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für wis
senschaftliche, künstlerische und studentische Hilfskräfte gilt als zuständige Dienststelle 
der Fachbereich oder die Einheit gemäß § 26 Absatz 5 des Hochschulgesetzes oder § 24 
Absatz 4 des Kunsthochschulgesetzes vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195), das zu
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) geändert 
worden ist. Soweit Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nicht im Beamtenverhält
nis beschäftigt werden sollen, werden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer im Be
amtenverhältnis in die Berechnung nach Absatz 2 einbezogen. Die Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer, die akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derselben Ent
geltgruppe, die wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte sowie die studentischen 
Hilfskräfte gelten jeweils als eine Vergleichsgruppe. 

(7) Für Versetzungen und Umsetzungen, die mit der Übertragung eines höherbewerteten 
Dienstpostens oder der erstmaligen Übertragung einer gleich bewerteten Vorgesetzten
oder Leitungsfunktion derselben oder einer anderen Laufbahn verbunden sind, und für 
die Zulassung zum Aufstieg sowie zur Qualifizierung für die berufliche Entwicklung inner
halb der Laufbahngruppen sind Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 1 und 2 sowie Absätze 3 
und 4 entsprechend anzuwenden. 

(8) Abweichungen von dem gemäß Absatz 1 bis 5 maßgeblichen Zuständigkeitsbereich 
oder Vergleichsgruppenbildung regelt die oberste Dienstbehörde durch ...... Q,"'h'l"~\lQ,r_ 

unter Berücksichtigung von § 19 6 7 des Landesbeamtengesetzes. " 
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11. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) In Bereichen, in denen Frauen nach Maßgabe des § 7 unterrepräsentiert sind, 
sind zu besetzende Stellen in allen Dienststellen des Dienstherrn beziehungsweise 
der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers auszuschreiben. Im Einvernehmen mit der 
Gleichstellungsbeauftragten kann von einer dienststellenübergreifenden Ausschrei
bung abgesehen werden. Bei befristeten Beschäftigungsverhältnissen des wissen
schaftlichen Personals an Hochschulen kann entsprechend Satz 1 verfahren werden. 
Die Vorgaben des Absatzes 4 Satz 1 und der Absätze 5 und 6 gelten unbeschadet 
der Feststellung einer Unterrepräsentanz und sind bei allen Ausschreibungen der 
Dienststelle zu berücksichtigen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert 

aa) In Satz 1 werden die Wörter "oder Arbeitgebers" durch die Wörter "beziehungs
weise der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort "öffentlichen" durch das Wort "wiederholten" ersetzt. 

cc) Folgender Satz wird angefügt: 

"Satz 1 findet keine Anwendung, sofern bereits die erste Ausschreibung öffent
lich erfolgt ist." 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Ausbildungsplätze sind öffentlich auszuschreiben. Beträgt der Frauenanteil in ei
nem Ausbildungsgang weniger als 50 Prozent, ist zusätzlich öffentlich mit dem Ziel 
zu werben, den Frauenanteil zu erhöhen. Im Einvernehmen mit der Gleichstellungs
beauftragten kann von einer öffentlichen Ausschreibung abgesehen werden. 

d) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

"In der Ausschreibung ist darauf hinzuweisen, dass Bewerbungen von Frauen aus
drücklich erwünscht sind und Frauen nach Maßgabe dieses Gesetzes bevorzugt be
rücksichtigt werden." 

e) Absatz 7 wird aufgehoben. 

f) Absatz 8 wird Absatz 7. 

g) Absatz 9 wird aufgehoben. 

12. § 9 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Fragen, die geeignet sind, diskriminierend zu wirken, insbesondere Fragen nach dem 
Familienstand, einer bestehenden oder geplanten Schwangerschaft oder Elternzeit und 
danach, wie Familien- und Pflegeaufgaben neben Berufstätigkeit gewährleistet wer-

können, sind unzulässig." 
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13. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

"Liegen mehr Bewerbungen als zu besetzende Plätze vor und bereitet die Fortbildung 
auf eine Tätigkeit in einer Vorgesetzten- oder Leitungsfunktion vor, bei der Frauen 
unterrepräsentiert sind, werden Bewerberinnen bis zum Erreichen eines Anteils von 
50 Prozent der an der Fortbildung Teilnehmenden bevorzugt berücksichtigt. Satz 2 
findet keine Anwendung, wenn der Zulassung zur Fortbildung bereits ein anderes 
Auswahl- oder Zulassungsverfahren vorausgegangen ist." 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter "oder Arbeitgeber" durch die Wörter "bezie
hungsweise von der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber" ersetzt. 

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

,,(5) Frauen sind verstärkt als Leiterinnen und Referentinnen für Fortbildungsmaßnah
men einzusetzen, sofern nicht bereits ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und 
Männern erreicht wurde." 

14. § 12 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 12 
Gremien 

(1) In wesentlichen Gremien müssen Frauen mit einem Mindestanteil von 40 Prozent ver
treten sein. Es ist in allen Fällen auf volle Personenzahlen mathematisch auf- beziehungs
weise abzurunden. 

(2) Wesentliche Gremien sind Aufsichts- und Verwaltungsräte, vergleichbare Aufsicht füh
rende Organe sowie Gremien von besonderer tatsächlicher und rechtlicher Bedeutung. 
Hierzu zählen regelmäßig Kommissionen, Beiräte, Ausschüsse und Kuratorien. Weiterhin 
zählen dazu Gremien, die durch die obersten Landesbehörden im Rahmen ihrer fachli
chen Zuständigkeit als wesentlich bestimmt werden. Wahlgremien sind Aufsichts- und 
Verwaltungsräte sowie andere wesentliche Gremien, deren Mitglieder ganz oder zum Teil 
gewählt werden. Ausgenommen sind die unmittelbar oder mittelbar aus Volkswahlen her
vorgegangenen Vertretungskörperschaften der Gemeinden und Gemeindeverbände so
wie deren Ausschüsse. 

(3) Werden bei Dienststellen im Sinne des § 3 Gremien gemäß Absatz 2 gebildet oder 
wiederbesetzt, müssen die entsendenden Stellen zu mindestens 40 Prozent Frauen be
nennen. Besteht das Benennungsrecht nur für eine Person, sind Frauen und Männer al
ternierend zu berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten für die Begründung der Mitglied
schaft in einem Gremium durch Berufungsakt einer Dienststelle entsprechend. 

(4) Bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen für Wahlgremien mit Ausnahme der 
in Absatz 2 Satz 5 genannten Gremien soll der Anteil von Frauen mindestens 40 Prozent 
betragen. 

2. 
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3. der entsendenden Stelle die Einhaltung der Vorgaben des Absatzes 3 aus tatsächli
chen Gründen nicht möglich ist. 

In den Fällen nach Nummer 2 werden die geborenen Mitglieder bei der Berechnung des 
Mindestanteils von 40 Prozent Frauen nicht einbezogen. In den Fällen nach Nummer 3 
ist von der entsendenden Stelle darzulegen, dass hinreichende Bemühungen getroffen 
wurden, um die Mindestquote zu erfüllen. Die Dienststellenleitung der berufenden Stelle 
stellt fest, ob zwingende Gründe vorliegen, um einen Sitz abweichend zu besetzen und 
macht ihre Entscheidung aktenkundig. Liegen keine zwingenden Gründe für die Abwei
chung vor, bleibt der Sitz bis zur quotenkonformen Nachbenennung frei, es sei denn, die 
Mindestquote nach Absatz 1 wird anderweitig bereits erfüllt. 

(6) Die Öffentlichkeit ist über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten 
nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten. Wird der Mindestanteil 
gemäß Absatz 1 Satz 1 bei einer Wahl unterschritten, ist dies anzugeben. Gremien, die 
einer obersten Landesbehörde zugeordnet sind, berichten dieser im Abstand von einem 
Jahr über ihre Zusammensetzung nach Geschlecht. Wird der Mindestanteil gemäß Ab
satz 1 unterschritten, ist dies gegenüber der obersten Landesbehörde zu begründen. 

(7) Im Übrigen sollen Gremien geschlechtsparitätisch besetzt werden. 

(8) Bei der Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern durch Dienststellen im Sinne 
des § 3 in Gremien außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes sollen die entsen
denden Stellen ebenso viele Frauen wie Männer benennen. Besteht ein Benennungs
recht nur für eine Person, sollen Frauen und Männer alternierend berücksichtigt werden. 
Bei ungerader Personenzahl gilt Satz 2 entsprechend für die letzte Position. 

(9) Weitergehende spezialgesetzliche Regelungen zur geschlechtergerechten Gremien
besetzung bleiben unberührt." 

15. § 13 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 13 
Arbeitsmodelle und Teilzeit 

(1) Im Rahmen der gesetzlichen, tarifvertraglichen oder sonstigen Regelungen der Ar
beitszeit sind Beschäftigten, die mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder eine pflegebe
dürftige nahe Angehörige oder einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen nach § 7 Ab
satz 3 des Pflegezeitgesetzes vom 28. Mai 2008 (BGBI. I S. 874, 896) in der jeweils gel
tenden Fassung tatsächlich betreuen oder pflegen, Arbeitszeiten zu ermöglichen, die eine 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern, soweit zwingende dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen. 

(2) Die Dienststellen sollen ihre Beschäftigten über die Möglichkeiten von Teilzeit infor
mieren. Sie sollen den Beschäftigten dem Bedarf entsprechend Teilzeitarbeitsplätze an
bieten. Dies gilt auch für Arbeitsplätze mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. 

(3) Anträgen von Beschäftigten auf Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit bis auf die 
Hälfte zur tatsächlichen Betreuung oder Pflege mindestens eines Kindes unter 18 Jahren 
oder einer oder eines nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes pflegebedürftigen nahen 
Angehörigen ist zu entsprechen, soweit zwingende dienstliche Belange nicht ön1'l"Iöl"löln_ 

stehen. Die Wahrnehmung von und Leitungsaufgaben stellt in der 
keinen entgegenstehenden zwingenden dienstlichen Belang dar. Ablehnung von 
trägen ist im Einzelfall schriftlich zu begründen. 
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(4) Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das berufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen. 
Eine unterschiedliche Behandlung von Beschäftigten mit ermäßigter wöchentlicher Ar
beitszeit gegenüber Beschäftigten mit regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit ist nur zu
lässig, wenn zwingende sachliche Gründe sie rechtfertigen. Teilzeitbeschäftigung darf 
sich nicht nachteilig auf die dienstliche Beurteilung auswirken. 

(5) Beschäftigte, die eine Teilzeitbeschäftigung beantragen, sind auf die Folgen der er
mäßigten Arbeitszeit, insbesondere auf die beamten-, arbeits-, versorgungs- und renten
rechtlichen Folgen hinzuweisen. 

(6) Bei Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen im Sinne des Absatzes 3 ist unter 
Ausschöpfen aller haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ein personeller, sonst ein organi
satorischer Ausgleich vorzunehmen. 

(7) Wenn den Beschäftigten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht mehr 
zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen, ist auf Antrag 
eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder der Übergang zur Volizeitbe
schäftigung zuzulassen. 

(8) Teilzeit, Telearbeit, Jobsharing und andere Arbeitsorganisationsformen stehen der 
Übernahme und Wahrnehmung von Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben grundsätzlich 
nicht entgegen und sind in Leitungsfunktionen für beide Geschlechter zu fördern." 

16. § 14 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 14 
Beurlaubung 

(1) Anträgen von Beschäftigten auf Beurlaubung zur tatsächlichen Betreuung oder Pflege 
mindestens eines Kindes unter 18 Jahren oder einer oder eines nach § 7 Absatz 3 des 
Pflegezeitgesetzes pflegebedürftigen nahen Angehörigen ist zu entsprechen, soweit 
zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. § 13 Absatz 5 gilt entsprechend. 

(2) Nach Beendigung der Beurlaubung oder der Elternzeit sollen die Beschäftigten in der 
Regel wieder am alten Dienstort oder wohnortnah eingesetzt werden. 

(3) Bei Beurlaubungen aus familiären Gründen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und bei 
Inanspruchnahme von Elternzeit ist unter Ausschöpfen aller haushaltsrechtlichen Mög
lichkeiten ein personeller, sonst ein organisatorischer Ausgleich vorzunehmen. 

(4) Beschäftigten, die gemäß Absatz 3 eine Beurlaubung oder Elternzeit in Anspruch neh
men, sind insbesondere Urlaubs- und Krankheitsvertretungen vorrangig anzubieten. Sie 
sind über das Fortbildungsangebot zu unterrichten. Im Rahmen des bestehenden Ange
botes sind ihnen Fortbildungsmaßnahmen anzubieten, die geeignet sind, Status und Qua
lifikation zu erhalten und einen Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern. 

(5) Mit den Beschäftigten sind rechtzeitig vor Ablauf der Beurlaubung oder der Elternzeit 
Beratungsgespräche zu führen, in denen sie über die Möglichkeiten ihrer Beschäftigung 
nach der Beurlaubung beziehungsweise Elternzeit informiert werden. Wird wieder eine 
Beschäftigung in Vollzeit oder mit reduzierter Arbeitszeit angestrebt, gilt § 13 Absatz 7 
entsprechend." 
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17. § 15 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 15 
Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten bestellt eine Gleichstellungsbeauf
tragte und mindestens eine Stellvertreterin. Die Bestellung erfolgt nach vorheriger Aus
schreibung oder Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens. Die stellvertre
tenden Gleichstellungsbeauftragten haben im Vertretungsfall dieselben Rechte und 
Pflichten wie die Gleichstellungsbeauftragte selbst. Soweit auf Grund von Satz 1 eine 
Gleichstellungsbeauftragte nicht zu bestellen ist, nimmt die Gleichstellungsbeauftragte 
der übergeordneten Dienststelle oder der Dienststelle, die die Rechtsaufsicht ausübt, 
diese Aufgabe wahr. 

(2) Als Gleichstellungsbeauftragte ist eine Frau zu bestellen. Ihre fachliche Qualifikation 
soll den umfassenden Anforderungen ihres Aufgabengebietes gerecht werden. 

(3) Bei der Zusammenlegung von Dienststellen zu einer neuen Dienststelle endet die 
Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten und die der Stellvertreterinnen spätestens 
sechs Monate nach Zusammenlegung der Dienststellen. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt 
die Aufgabenaufteilung und -wahrnehmung in gegenseitigem Einvernehmen zwischen 
den Gleichstellungsbeauftragten und Stellvertreterinnen. Die Bestellung nach § 15 Absatz 
1 muss rechtzeitig vor Ablauf von sechs Monaten nach Zusammenlegung der Dienststel
len abgeschlossen sein. 

(4) Im Falle der Teilung oder Aufspaltung einer Dienststelle in zwei oder mehrere Dienst
stellen endet die Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten und die der Stellvertreterinnen 
spätestens sechs Monate nach dem Vollzug des Organisationsaktes. Absatz 3 Satz 3 gilt 
entsprechend. 

(5) Wird eine Dienststelle in eine andere Dienststelle eingegliedert, endet die Amtszeit der 
Gleichstellungsbeauftragten und die der Stellvertreterinnen der eingegliederten Dienst
stelle mit Vollzug des Organisationsaktes der Eingliederung." 

18. Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt: 

,,15a 
Ansprechpartnerin für 
Gleichstellungsfragen 

(1) An den Schulen wird durch die Leiterin oder den Leiter nach Anhörung der Lehrerkon
ferenz eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen und mindestens eine Stellvertre
terin bestellt. Soweit die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen für die den Schullei
terinnen und Schulleitern übertragenen Dienstvorgesetztenaufgaben die Pflichtmitwir
kungsaufgaben einer Gleichstellungsbeauftragten wahrnimmt, gelten § 15 Absatz 1 Satz 
2 und 3 und Absatz 2, § 16 Absatz 1 Satz 1 bis 4, Absatz 2 Satz 2, Absätze 3 und 5, § 17 
Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Nummern 1 bis 3 und Absatz 2, § 18 Absatz 1 bis 6 und § 19 
entsprechend. 
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19. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Wörter "und ihrer Stellvertreterinnen" angefügt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt ihre Aufgabe als Angehörige der Verwal
tung der Dienststelle wahr. Dabei ist sie von fachlichen Weisungen frei und entschei
det insbesondere über den Vorrang ihrer Aufgabenwahrnehmung. Ein Interessenwi
derstreit mit ihren sonstigen dienstlichen Aufgaben soll vermieden werden. Die 
Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen dürfen nicht gleichzeitig dem 
Personalrat, dem Richterrat oder dem Staatsanwaltschaftsrat angehören." 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 werden die Buchstabenbezeichnungen "a." und "b." durch die Num
mernbezeichnungen ,,1." und ,,2." ersetzt. 

bb) In Satz 4 wird die Angabe "Abs. 1 Satz 2" durch die Wörter "Absatz 1 Satz 4" 
ersetzt. 

d) In Absatz 3 wird das Wort "Stellvertreterin" durch das Wort "Stellvertreterinnen" er
setzt. 

e) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

,,(4) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen haben das Recht, an 
mindestens einer Fortbildungsveranstaltung pro Jahr teilzunehmen, die Kenntnisse 
vermittelt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Für die Teilnahme ist die 
Gleichstellungsbeauftragte von ihren anderen Dienstpflichten freizustellen. Ihre an
deren Ansprüche auf Fortbildung verringern sich dadurch nicht." 

f) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

20. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt und berät die Dienststelle und wirkt 
mit bei der Ausführung dieses Gesetzes sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, 
die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben 
oder haben können. Ihre Mitwirkung bezieht sich insbesondere auf 

1. personelle Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfah
ren und Vorstellungsgespräche, 

2. organisatorische Maßnahmen, 
3. soziale Maßnahmen, 

die Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplans sowie die Erstellung des 
Berichts über die Umsetzung des Gleichstellungsplans oder die Konzeption von 
alternativen Modellen nach § 6a 

5. Planungsvorhaben von 

von 
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b) In Absatz 2 werden nach dem Wort "Gleichstellung" die Wörter "von Frau und Mann" 
eingefügt. 

21. § 18 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 18 
Rechte der Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist frühzeitig über beabsichtigte Maßnahmen zu unter
richten und anzuhören. Ihr sind alle Akten, die Maßnahmen betreffen, an denen sie zu 
beteiligen ist, vorzulegen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn von einer Maß
nahme abgesehen werden soll. Bei Personalentscheidungen gilt dies auch für Bewer
bungsunterlagen, einschließlich der von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht in die 
engere Auswahl einbezogen werden, sowie für Personalakten nach Maßgabe der 
Grundsätze des § 83 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes. 

(2) Der Gleichstellungsbeauftragten ist innerhalb einer angemessenen Frist, die in der 
Regel eine Woche nicht unterschreiten darf, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Bei fristlosen Entlassungen und außerordentlichen Kündigungen beträgt die Frist drei Ar
beitstage. Die Personalvertretung kann in diesen Fällen zeitgleich mit der Unterrichtung 
der Gleichstellungsbeauftragten beteiligt werden. Soweit die Maßnahme einer anderen 
Dienststelle zur Entscheidung vorgelegt wird, kann die Gleichstellungsbeauftragte eine 
schriftliche Stellungnahme beifügen. Bei fristlosen Entlassungen und außerordentlichen 
Kündigungen ist die Angelegenheit unbeschadet des Vorliegens der Stellungnahme un
verzüglich der zuständigen Dienststelle vorzulegen. Aus Gründen der Rechtssicherheit 
ist die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten zu dokumentieren. Sofern die Dienst
stelle beabsichtigt, eine Entscheidung zu treffen, die dem Inhalt der Stellungnahme ent
gegen steht, hat sie dies vor Umsetzung der Entscheidung gegenüber der Gleichstellung
beauftragten schriftlich darzulegen. 

(3) Wird die Gleichstellungsbeauftragte nicht oder nicht rechtzeitig an einer Maßnahme 
beteiligt, ist die Maßnahme rechtswidrig. § 46 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. 
NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 
294) geändert worden ist, bleibt unberührt. Ist eine Maßnahme, an der die Gleichstel
lungsbeauftragte nicht oder nicht rechtzeitig beteiligt wurde, noch nicht vollzogen, ist sie 
auszusetzen und die Beteiligung ist nachzuholen. Die Fristen des Absatzes 2 gelten ent
sprechend. Die Dienststellenleitung kann bei Maßnahmen, die der Natur der Sache nach 
keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. 
Sie hat der Gleichstellungsbeauftragten die vorläufige Regelung mitzuteilen und zu be
gründen. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte hat ein unmittelbares Vortragsrecht bei der Dienststel
lenleitung. Ihr ist Gelegenheit zur Teilnahme an allen Besprechungen ihrer Dienststelle 
zu geben, die Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs betreffen. Dies gilt auch für Be
sprechungen nach § 63 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 
(GV. NRW. S. 1514), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) geändert worden 

für 
weiblichen Beschäftigten 

sich des Dienstweges an andere Gleichstellungsbeauftragte und an 
die Gleichstellung von zuständige oberste Landesbehörde \lIloinrl.:::~n 
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(6) Die Gleichstellungsbeauftragten und die Dienststelle können Vereinbarungen über die 
Form und das Verfahren der Beteiligung treffen, die zu dokumentieren sind. Die Ziele 
dieses Gesetzes dürfen durch Verfahrensabsprachen nicht unterlaufen werden. Gesetz
lich vorgegebene Beteiligungspflichten sind nicht abdingbar. Die gleichstellungsrechtliche 
Beteiligung, auch die Inanspruchnahme einer gleichstellungsrechtlichen Zustimmungsfik
tion, ist zu dokumentieren. Die Gleichstellungsbeauftragte kann jederzeit einzelfallbezo
gen ihre Beteiligung nach Maßgabe dieses Gesetzes verlangen. 

(7) Die Gleichstellungsbeauftragte kann zu ihrer Unterstützung externen Sachverstand 
hinzuziehen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben im Einzelfall er
forderlich ist. Die Kosten trägt die Dienststelle. 

(8) Die Rechte der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen bleiben unberührt." 

22. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Hält die Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme für unvereinbar mit diesem Ge
setz, anderen Vorschriften zur Gleichstellung von Frau und Mann, mit dem Gleichstel
lungsplan oder dem alternativen Instrument nach § 6a, kann sie innerhalb einer Woche 
nach ihrer Unterrichtung der Maßnahme widersprechen. Bei außerordentlichen Kündi
gungen und fristlosen Entlassungen ist der Widerspruch spätestens innerhalb von drei 
Kalendertagen einzulegen. Die Dienststellenleitung entscheidet erneut über die Maß
nahme. Die Entscheidung über den Widerspruch ergeht schriftlich. Bis zur erneuten Ent
scheidung ist der Vollzug der Maßnahme auszusetzen. § 18 Absatz 3 Satz 3 und 4 gilt 
entsprechend. " 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 wird das Wort "gelten" durch das Wort "gilt" ersetzt. 

bb) Satz 4 wird aufgehoben. 

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

,,(3) Die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte einer Hochschule legt den Widerspruch 
beim Rektorat ein. Im Falle der Nichtabhilfe durch das Rektorat nimmt die Gleichstel
lungskommission zum Widerspruch Stellung. Auf der Grundlage der Stellungnahme 
entscheidet das Rektorat erneut. Über den Widerspruch gegen Maßnahmen des 
Rektorates, mit Ausnahme von Widerspruchentscheidungen nach Satz 3, entschei
det das für die Hochschulen zuständige Ministerium, für die Fachhochschulen nach 
dem Fachhochschulgesetz öffentlicher Dienst vom 29. Mai 1984 (GV. NRW. S. 303), 
das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622) 
geändert worden ist, das gemäß § 29 Absatz 2 des Fachhochschulgesetzes öffentli
cher Dienst zuständige Ministerium. Im Übrigen gelten die Regelungen der Absätze 
1 und 2." 

§ 19 folgender § 1 eingefügt: 
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1. die Rechte der Gleichstellungsbeauftragten verletzt oder 

2. einen den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entsprechenden Gleichstellungs
plan aufgestellt beziehungsweise ein unzureichendes alternatives Instrument nach 
§ 6a eingesetzt hat. 

(2) Die Anrufung des Gerichts hat keine aufschiebende Wirkung. 

(3) Die Dienststelle trägt die der Gleichstellungsbeauftragten entstehenden notwendigen 
Kosten." 

24. § 21 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 21 
Vorschriften für Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinden und 

Gemeindeverbände 

Von den Vorschriften des Abschnittes IV finden für die Gleichstellungsbeauftragten der 
Gemeinden und Gemeindeverbände § 15 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 2, § 16 Ab
satz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 3 bis 5, § 17, § 18, § 19 Absatz 1 und § 19a 
Anwendung. § 20 findet insofern Anwendung, als dass sich die Beschäftigten unmittelbar 
an die für sie zuständige Gleichstellungbeauftragte oder an die für Gleichstellungsfragen 
zuständige oberste Landesbehörde wenden können." 

25. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Das Wort "drei" wird durch das Wort "fünf" ersetzt. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

"Nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts vom 
erfolgt der nächste Bericht mit dem Stichtag 31. Dezember 2018. [einsetzen: Ausfer
tigungsdatum und FundsteIle des Gesetzes zur Neuregelung des Gleichstellungs
rechts] " 

26. § 23 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 23 
Verwaltungsvorschriften 

Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz erlässt das für die Gleichstellung von Frau 
und Mann zuständige Ministerium. Die übrigen Ministerien können im Einvernehmen mit 
dem für die Gleichstellung von Frau und Mann zuständigen Ministerium ergänzende Re
gelungen für ihren Zuständigkeitsbereich erlassen. Soweit die Verwaltungsvorschriften 
sich auch auf die Gemeinden und Gemeindeverbände oder deren verselbstständigte Auf
gabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form erstrecken, bedarf es 
insoweit des Einvernehmens mit dem für Inneres zuständigen Ministeriums." 

§ 24 wird wie folgt gefasst: 

Bereits erstellte und in Kraft getretene Frauenförderpläne gelten für den jeweils \/nr"l"'IIo.l::'o._ 

erfolgt 
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28. Die §§ 25 und 26 werden aufgehoben. 

29. Die Anlagen 1 und 2 aus dem Anhang zu diesem Gesetz werden angefügt. 

Artikel 2 
Änderung des Schulgesetzes NRW 

Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Gesetz 
vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 499) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu § 115 das Wort "Erprobungsversuch" gestri
chen. 

2. In § 16 Absatz 2 wird nach der Angabe" 1 0" ein Komma eingefügt. 

3. In § 21 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe "Abs. 5" durch die Angabe "Absatz 7" ersetzt. 

4. In § 59 Absatz 5 Satz 4 wird das Wort "Frauenförderplänen" durch das Wort "Gleichstel
lungsplänen" ersetzt. 

5. In § 65 Absatz 2 Nummer 18 wird das Wort "Wahl" durch das Wort "Bestellung" ersetzt. 

6. § 68 Absatz 6 wird aufgehoben. 

7. In § 88 Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 wird die Angabe "Abs. 5" durch die Angabe "Absatz 7" 
ersetzt. 

8. In der Überschrift zu § 115 wird das Wort "Erprobungsversuch" gestrichen. 

Artikel 3 
Änderung des WDR-Gesetzes 

Das WDR-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. April 1998 (GV. NW. 1998 S. 
265), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Februar 2016 (GV. NRW. S. 79) geän
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 56 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 56 
Anwendung des landesgleichstellungsgesetzes 

Auf den Westdeutschen Rundfunk Köln finden die §§ 1 bis 4, § 5 Absatz 1, § 6 Absatz 1, 
§ 7 Absatz 1 und 2, § 13 Absatz 1 bis 7, § 14, § 15 Absatz 1 und 2, § 17 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 2 des Landesgleichstellungsgesetzes in der Fassung vom [ .... ] Anwendung. 
Die übrigen Vorschriften des Landesgleichstellungsgesetzes gelten für den Westdeut
schen Rundfunk Köln dem Sinne nach, soweit dieses Gesetz keine besonderen Vorschrif
ten vorsieht." 
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4 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 30. November 2016 

Carina Gödecke 
Präsidentin 



1 zu § 7 1'·ldi..d'.::~a y;. 5 

Besoldungsgruppe 

A 15 

A14 

A 13 Einstiegsamt 

A 13 Beförderungsamt 

A 12 

A 11 

A 10 

A 9 Einstiegsamt 

A 9 Beförderungsamt 

AS 

A7 

A 6 Einstiegsamt 

A 6 Beförderungsamt 

A4/A5 

A 3 Einstiegsamt 

* 8 

9 
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Entgeltgruppe 

(NeueinsteIlungen 

ab 11/2006) 

E 15 

E 14 

E 13 

E 13 vglb. g.O.* 

E 12 

E 11 

E 10 

E9 

"kleine E 9" 

ES 

E7 

E 6, E 5, E 4 

E 3, E E 2 Ü, E 1 

Entgeltgruppe 

(Übergeleiteter Be
stand / Altfälle) 

E15 

E14,E13Ü 

E 13 

E 13 (Altfälle) 

E 12 

E 11 

E 10 

E9 

E9 

ES 

E7 

E 6, E 5, E 4 

E 2 Ü, E 2 



Abschn. 21 der Entgeltordnung 

Abschn. 22.1 der Entgeltordnung 
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weinbautechnische Beschäftigte 
Leitende Konzernprüfer/in, Betriebsprüfer/in für 

schwierigste Großbetriebe 
Ingenieurinnen und Ingenieure 



2 zu § 7 5 

Besoldungsgruppe 

A 15 

A 14 

A 13 Einstiegsamt 

A 12 

A 11 

A 10 

A 9 Einstiegsamt 

A 9 Beförderungsamt 

A8 

A7 

A 6 Einstiegsamt 

A 6 Beförderungsamt 

A4/A 5 

A 3 Einstiegsamt 
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TVöD-VKA im Bereich des KAV NW 

Entgeltgruppe 

E15 

E 14 

E 13 

E 12, 8 18 

E11,817 

E10,815-816Ü 

E 9b, E ge, 8 10 - 8 14 

E 9a, 89 

E 8,86 - 8 8b 

E7 

E 4, E 5, E 6, 83 - 8 5 

E 1, E 2, E 2Ü, E 3, 8 2 
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